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CORPORATE GOVERNANCE

Der Begriff Corporate Governance steht für eine auf Verantwortung 
und langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensfüh-
rung. Gute Corporate Governance steigert langfristig den Unterneh-
menswert. Werte wie Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen 
werden bei TAKKT daher großgeschrieben. Detaillierte Ausfüh-
rungen zum Umgang mit dem Thema Corporate Governance bei 
der TAKKT finden sich in der Erklärung zur Unternehmensführung, 
die auf der Website des Unternehmens unter www.takkt.de abge-
rufen werden kann. Sie beinhaltet auch die aktuelle Entsprechens-
erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex.

DIVISIONS PRÄGEN ENTWICKLUNG DER TAKKT AG

Die TAKKT AG ist verantwortlich für funktionale Aktivitäten, die die 
Gesamtgruppe betreffen und daher am besten auf Konzernebene 
realisiert werden können. Dies sind Funktionen wie z.B. Finanzen, 
Strategieentwicklung, M&A, Continuous Improvement sowie Per-
sonal. Außerdem übernimmt die TAKKT AG innerhalb der Gruppe 
zunehmend auch die Koordination und Verantwortung operativer 
Aktivitäten in den Bereichen Operations (Lieferketten und Logistik) 
sowie Technology & Data (IT-Infrastruktur und Datenanalyse), um 
erfolgskritische Aufgaben zu bündeln und zu stärken. Das opera-
tive Geschäft in Bezug auf Vertrieb und Marketing wird innerhalb 
der Divisions abgewickelt. Deren Ergebnisse beeinflussen daher 
zu einem großen Teil die Ertrags-, Finanz- und Vermögenssituation 
sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der 
TAKKT AG.

ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN

Gemäß § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. 1 Nr. 1–9 Handelsgesetz-
buch (HGB) sind für die TAKKT AG und den TAKKT-Konzern folgende 
Aussagen zu machen:

Das Grundkapital der TAKKT AG in Höhe von 65.610.331 Euro ent-
spricht 65.610.331 auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Auf 
diese entfallen keinerlei Beschränkungen, welche die Stimmrechte 
oder die Übertragung von Aktien betreffen.

Zum 31. Dezember 2021 ist die TAKKT AG zu 59,4 Prozent ein 
Tochterunternehmen der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg. 
Darüber hinaus gibt es keine Anteilseigner, die mehr als zehn Pro-
zent der Stimmrechte halten.

Zur Ernennung oder Absetzung von Mitgliedern des Vorstands gelten 
die §§ 84, 85 AktG sowie § 5 der Satzung der Gesellschaft und für 
eine Änderung der Satzung die §§ 179, 133 AktG.

Der Vorstand der TAKKT AG ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08. Mai 2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 
07. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehr-
mals unter Berücksichtigung des Bezugsrechts der Aktionäre um 
bis zu insgesamt 32.805.165 Euro zu erhöhen.

Darüber hinaus ist der Vorstand nach Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08. Mai 2018 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG er-
mächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt zehn Prozent des derzei-
tigen Grundkapitals zu erwerben. Ein etwaiges umgekehrtes 
Bezugsrecht bzw. Andienungsrecht für den Fall des Erwerbs und 
das Bezugsrecht der Aktionäre für den Fall der Veräußerung sind 
ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 
einmalig oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwe-
cke bis zum 07. Mai 2023 durch die Gesellschaft ausgeübt werden.

Ein Vorstandsmitglied hat das Recht zur Kündigung des Anstel-
lungsvertrags, wenn ein oder mehrere gemeinsam handelnde Ak-
tionäre die Stimmrechtsmehrheit an der TAKKT im Sinne der §§ 29ff. 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) erwerben. 
Weitere Details hierzu sind im Vergütungsbericht auf Seite 169 
angegeben.

Am Bilanzstichtag bestanden Finanzverbindlichkeiten über insge-
samt 20,5 Millionen Euro bei verschiedenen Kreditinstituten, wel-
che einer Kontrollwechselklausel nach den §§ 289a Abs. 1 Nr. 8 und 
315a Abs. 1 Nr. 8 HGB unterlagen.

Weitere Angaben nach § 315a Abs. 1 Nr. 2 HGB (Beschränkungen 
der Stimmrechte), Nr. 4 (Aktien mit Sonderrechten), Nr. 5 (Stimm-
rechtskontrolle bei Arbeitnehmerbeteiligung), und Nr. 9 (Entschä-
digungsvereinbarung mit Vorstand oder Arbeitnehmern bei einem 
Übernahmeangebot) sind für die TAKKT AG bzw. für den TAKKT-
Konzern nicht relevant.

ABHÄNGIGKEITSBERICHT VORGELEGT

Die TAKKT AG befindet sich im Mehrheitsbesitz der Franz Haniel & 
Cie. GmbH, Duisburg. Der Vorstand hat deshalb dem Aufsichtsrat 
nach § 312 AktG ordnungsgemäß über die Beziehungen zu verbun-
denen Unternehmen Bericht erstattet. Der Abhängigkeitsbericht 
schließt mit folgender Feststellung: „Zusammengefasst erklären 
wir, dass die TAKKT AG nach den Umständen, die in dem Zeitpunkt 
bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und 
die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine 
angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die 
Maßnahmen getroffen wurden, nicht benachteiligt wurde.“

http://www.takkt.de/investoren/corporate-governance



